
 
Einladung zur Hauptversammlung 

 

Uzin Utz Aktiengesellschaft, Ulm 

(Wertpapier-Kenn-Nr.: 755150, 

ISIN-Nr: DE 000 755 150 9) 

 

 

 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

 

Dienstag, den 25. Mai 2004, 10.30 Uhr 

 

in der Donauhalle 

Böfinger Str. 50, 89073 Ulm/Donau 

 

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 
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T A G E S O R D N U N G 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2003, des gebilligten Konzern-

abschlusses zum 31.12.2003, des gemeinsamen Lageberichts für die Uzin Utz Aktien-

gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 

2003. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Ausgehend von einem Jahresüberschuss von € 1.741.233,23 ergibt sich zuzüglich eines 

Gewinnvortrages in Höhe von € 588.223,46 ein Bilanzgewinn von € 2.329.456,69 . 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanz-

gewinn von € 2.329.456,69 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von € 0,50  je Stückaktie (insgesamt € 2.000.000,00) auf 

das Grundkapital von € 12.000.000,--. 

 

Der Restbetrag von € 329.456,69 sowie der Betrag, der auf die am Tag der Hauptver-

sammlung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien auszuschütten wäre und 

der gemäß § 71 b AktG von der Ausschüttung auszuschließen ist, soll auf neue Rechnung 

vorgetragen werden.  

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäfts-

jahr 2003 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu er-

teilen. 
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Ge-

schäftsjahr 2003 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu 

erteilen. 

 

5. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

 

 Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 

wird Aktiengesellschaften die Möglichkeit eröffnet, eigene Aktien zu erwerben, wenn die 

Hauptversammlung eine entsprechende Ermächtigung erteilt.  

 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 24. November 2005 eigene Aktien bis 

zu insgesamt zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die Er-

mächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Ge-

sellschaft ausgeübt werden.  

 

b) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots. Der Gegenwert für den Erwerb je Aktie darf den Mittel-

wert der festgestellten Schlusskurse des Parketthandels für die Aktien an der Frank-

furter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Er-

werb der Aktien nicht mehr als zehn Prozent unter- oder mehr als zehn Prozent ü-

berschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf der Angebotspreis den 

durchschnittlichen Schlusskurs des Parketthandels der Aktie an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den zehn der Veröffentlichung des Kaufangebots vorangehen-

den Börsentagen nicht mehr als zwanzig Prozent über- oder unterschreiten.  

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien 
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einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen in anderer Weise als über die Börse 

oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen,  

 

(1) wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der 

den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstat-

tung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als 

maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der Mit-

telwert der festgestellten Schlusskurse des Parketthandels für die Aktie an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor der 

Veräußerung der Aktien. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maß-

gabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals 

nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Be-

grenzung auf zehn Prozent des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzu-

rechnen, die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus 

genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden, 

 

oder 

 

(2) wenn dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen zu erwerben und der Erwerb des Unternehmens oder der Beteili-

gung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworben werden, ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen, so dass 

sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 

§ 8 Abs. 3 AktG erhöht, ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weite-
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ren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der 

erworbenen eigenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einzie-

hung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 

die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend dem Umfang der Ein-

ziehung zu ändern. 

 

e) Die Ermächtigung gemäß lit. c) und lit. d), eigene Aktien einmal oder mehrmals, 

ganz oder in Teilen in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an al-

le Aktionäre zu veräußern bzw. eigene Aktien einmal oder mehrmals, ganz oder 

teilweise einzuziehen, erstreckt sich ausdrücklich auch auf Aktien der Gesellschaft, 

die sich im Zeitpunkt der Erteilung dieser Ermächtigung bereits im Besitz der Ge-

sellschaft befinden. 

 

 Die von der Hauptversammlung am 27. Mai 2003 erteilte Ermächtigung des Vorstandes 

zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung auf-

gehoben.  

 

Bericht des Vorstands zu TOP 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 und 

Abs. 4 AktG: 

 

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG einen schrift-

lichen Bericht über die gemäß Ziffer 5 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien erstattet. Der Bericht liegt vom 

Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 

Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 

kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

Die dem Vorstand unter Tagesordnungspunkt 5 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die 

Gesellschaft eigene Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres Grundkapitals erwerben und 

wieder veräußern darf. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, dieses international 
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übliche Finanzierungsinstrument im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen. 

Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien können diese zur Beschaffung von 

Eigenmitteln benutzt werden. Die Ermächtigung kann nur bis zum 24. November 2005 ausge-

übt werden. 

 

Für die Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich einen 

Verkauf über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre vor. Die Hauptversammlung kann 

jedoch in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere 

Veräußerung beschließen.  

 

Der Ermächtigungsbeschluss sieht vor, dass der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Veräußerung der erworbe-

nen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre 

vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis i.S.d. Regelung gilt 

der Mittelwert der festgestellten Schlusskurse des Parketthandels für die Aktie an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor der Veräußerung der Aktien.  

 

Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 

gemacht. Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener Aktien der 

Gesellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient 

dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an weitere Anleger zu verkaufen 

und erlaubt insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei 

deren Veräußerung unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Verwaltung 

wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 

Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, wenn aufgrund des Umfangs der 

zu veräußernden Aktien bei einer Veräußerung über die Börse mit erheblichen Kursrückgängen 

zu rechnen wäre. Darüber hinaus können so gegebenenfalls zusätzliche neue Aktionärsgruppen 
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im In- und Ausland gewonnen werden. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzie-

rungsinstrument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stär-

ken. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen nur zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-

senpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird 

voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 %, des Börsenpreises liegen. Eine 

Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch 

vermieden. Die Interessen der Aktionäre bei einer Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte 

unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG werden dadurch angemessen gewahrt. Diese Ermächtigung gilt nur mit der Maßgabe, 

dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 

Aktien insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 

diese Begrenzung auf zehn Prozent des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 

unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden 

Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

 

Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die er-

worbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beim Erwerb von 

Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen Dritten entweder ganz oder teilweise als 

Gegenleistung anzubieten. Dies dient dem Interesse der Gesellschaft, da die Gesellschaft da-

durch in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ü-

berlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben kann. Die Gesellschaft kann damit in Zukunft 

flexibel auf sich bietende Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 

Unternehmen im In- und Ausland reagieren. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird 

der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In 

der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingege-

benen Aktien am Börsenkurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. Eine schematische Anknüp-

fung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhand-
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lungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Interessen 

der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Gesellschaft sich verpflichtet, die eigenen 

Aktien nicht zu einem Preis zu veräußern, der wesentlich unterhalb des aktuellen Börsenkurses 

liegt. Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich außerdem, den Gegenwert für die eigenen 

Aktien ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festzulegen. Eine Herab-

setzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch vermie-

den. Die Regelung stellt sicher, dass für den Erwerb und die mögliche Weiterveräußerung der 

Aktien die gesetzliche Grenze von zehn v. H. des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesell-

schaft nicht überschritten wird.  

 

Die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2003 gilt noch bis zum 26. November 

2004. Dieser Ermächtigungsbeschluss wird durch den vorgenannten Beschluss für die Zeit ab 

Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben und durch die neue Ermächtigung mit 

Laufzeit bis zum 24. November 2005 ersetzt.  

 

 

6. Beschlussfassung über Satzungsänderungen (u.a. Erweiterung des Unternehmensge-

genstandes)  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen: 

 

a) § 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst  

 

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

 

a) die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller Art; 

b) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Materialien für die 

Bauindustrie und. das Bauhandwerk, insbesondere Geräte, Maschinen 

und Werkzeuge. 
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 Die Gesellschaft kann alle sonstigen Geschäfte betreiben, die hiermit unmit-

telbar oder mittelbar zusammenhängen. Die Gesellschaft ist zur Errichtung 

von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt.“ 

 

 

b) § 7 Abs. 4 Satz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

 „Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertre-

tungsbefugnis einräumen und diese von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreien, soweit § 112 AktG dem nicht entgegensteht.“ 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, Schaffung eines neu-

en Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit der Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung 

(Genehmigtes Kapital I) unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 

(Genehmigtes Kapital II) sowie Satzungsänderungen 

  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung, das Grundkapital bis zum 

30.06.2004 um bis zu € 3.067.751,29 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen zu erhöhen, wird aufgehoben.  

 

b) Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung, das Grundkapital bis zum 

30.06.2004 um bis zu € 2.045.167,52 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen unter der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses der 

Aktionäre zu erhöhen, wird aufgehoben.  

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 24. Mai 2009 mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um 

bis zu insgesamt € 3.000.000,-- durch Ausgabe neuer stimmberechtigter, auf den 
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Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital I). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder 

Sacheinlagen erfolgen.  

 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen vom 

Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen sowie die 

weiteren Einzelheiten einer Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere 

den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leistende Entgelt festzusetzen.  

 

Hierzu wird § 4 Abs. 3 der Satzung wie folgt neu gefasst: 

 
„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 24. Mai 2009 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 3.000.000,-- durch Ausgabe neuer stimm-

berechtigter, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennwert 

(Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Kapitalerhöhungen 

können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.  

 

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen 

vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen 

sowie die weiteren Einzelheiten einer Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-

rung, insbesondere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leis-

tende Entgelt festzusetzen.“ 

 

d) Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, in der Zeit bis zum 24. Mai 2009 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 3.000.000,-- durch Ausgabe neuer stimmberech-

tigter, auf den Inhaber lautender stimmberechtigter Stammaktien ohne Nennwert 

(Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die Kapitalerhöhungen können 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.  

 



- 11 - 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das ge-

setzliche Bezugsrecht der Aktionäre für folgende Fälle auszuschließen:  

 

(a) für die aufgrund des Bezugsverhältnisses entstehenden Spitzenbeträge; 

 

(b) für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen 

oder von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Erwerb des Unterneh-

mens oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt; 

 

(c) für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, in Höhe von bis zu insgesamt 

10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als 

auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs 

der bereits notierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesent-

lich unterschreitet. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind 

diejenigen Aktien anzurechnen, die aufgrund einer entsprechenden Ermäch-

tigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG während der 

Wirksamkeit dieser Ermächtigung erworben und gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sofern der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet.  

 

(e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der Satzung nach völliger oder teilweiser 

Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ohne 

Erhöhung entsprechend im Wortlaut anzupassen. 

 

Der Vorstand wird zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen 

vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen sowie 

die weiteren Einzelheiten einer Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbeson-
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dere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leistende Entgelt festzu-

setzen. 

 

Hierzu wird § 4 Abs. 4 der Satzung wie folgt neu gefasst: 

 
„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 24. Mai 2009 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 3.000.000,-- durch Ausgabe neuer stimm-

berechtigter, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennwert 

(Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die Kapitalerhöhungen 

können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.  

 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das ge-

setzliche Bezugsrecht der Aktionäre für folgende Fälle auszuschließen: 

 

- für die aufgrund des Bezugsverhältnisses entstehenden Spitzenbeträ-

ge; 

 

- für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Erwerb 

des Unternehmens oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interes-

se der Gesellschaft liegt; 

 

- für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, in Höhe von bis zu ins-

gesamt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Er-

mächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-

gung bestehenden Grundkapitals, sofern der Ausgabebetrag der neu-

en Aktien den Börsenkurs der bereits notierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese Begrenzung 

auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 

aufgrund einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung 
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gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG während der Wirksamkeit dieser Er-

mächtigung erworben und gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG veräußert werden, , sofern der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet.  

 

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen 

vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen 

sowie die weiteren Einzelheiten einer Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-

rung, insbesondere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leis-

tende Entgelt festzusetzen.“ 

 

Bericht des Vorstandes zu Punkt 7 lit. d) der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG: 

 

Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Be-

richt über die gemäß Punkt 7 lit. d) der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechtes erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptver-

sammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlan-

gen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie 

folgt bekannt gemacht: 

 

Die dem Vorstand unter TOP 7 lit. d) eingeräumte Ermächtigung sieht den Ausschluss des ge-

setzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor. Damit soll der Vorstand ggf. in die Lage versetzt 

werden, von der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II auch unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre Gebrauch zu machen. 

 

a) Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der Er-

mächtigung durch runde Beträge zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses. Der 

Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, um etwaige Spitzen verwerten zu können.  
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b) Daneben schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 

Sachkapitalerhöhungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, um in geeig-

neten Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von 

Aktien der Uzin Utz AG erwerben zu können. Für einen Ausbau der Geschäftsfelder, der 

durch Expansion der Gesellschaft im In- und Ausland umgesetzt werden kann, sind Ak-

quisitionen in Erwägung zu ziehen. Je nach Größenordnung eines Erwerbes von Beteili-

gungen oder den Erwartungen der Verkäuferseite kann es zweckmäßig oder auch erfor-

derlich sein, die Gegenleistung ganz oder teilweise durch Aktien zu erbringen. Um in die-

sen Fällen in der Lage zu sein, sich bietende Erwerbsmöglichkeiten wahrzunehmen, muss 

die Gesellschaft, falls erforderlich, ihr Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erhöhen. Da eine Kapitaler-

höhung für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfolgen muss, ist auch insoweit die Schaf-

fung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses er-

forderlich. Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb von Unternehmen oder Be-

teiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-

gung zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird 

dies nur tun, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Uzin Utz-Aktien im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird 

auch der Aufsichtsrat seine nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals erteilen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der 

Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In 

der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. Eine schema-

tische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um 

einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in 

Frage zu stellen. Über die Einzelheiten der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals wird 

der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen Erwerb gegen 

Ausgabe von Aktien der Uzin Utz AG folgt. 
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c) Die Ermächtigung sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, das gesetzliche Bezugsrecht 

auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu insge-

samt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch 

des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals erfolgt, 

sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 

gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für 

diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Ein etwaiger Abschlag vom 

aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 

5 % des Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll der 

Verwaltung, dem durch den Gesetzgeber durch die Neufassung des § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG bezweckten Ziel entsprechend, die Unternehmensfinanzierung durch Eigenkapital-

aufnahme erleichtern. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungsin-

strument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. 

Der Bezugsrechtsausschluss gibt dem Vorstand die Möglichkeit, neue strategische Inves-

toren oder Finanzinvestoren zu gewinnen. Dieser Bezugsrechtsausschluss soll die Verwal-

tung in die Lage versetzen, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 

Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen und durch die marktnahe 

Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche 

Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit ist es dem Vorstand möglich, auch kurzfris-

tig eine zusätzliche von Kreditinstituten unabhängige Finanzierung der Gesellschaft zu re-

alisieren oder strategische Allianzen mit einem unternehmerischen Partner einzugehen. 

Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfah-

rungsgemäß zu einem deutlich höheren Mittelzufluss bei der Gesellschaft als eine ver-

gleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Dabei wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre vor 

einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen, da ein Bezugsrechtsaus-

schluss nur für einen Betrag möglich ist, der 10 % des im Zeitpunkt des Hauptversamm-

lungsbeschlusses vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. Auf diese Begrenzung auf 

10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aufgrund einer entspre-

chenden Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG während 
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der Wirksamkeit dieser Ermächtigung erworben und gemäß den §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner ist festgelegt, dass die Ausgabe der Aktien 

zur Wahrung der Belange der Aktionäre in enger Anlehnung an den Börsenkurs zu erfol-

gen hat. 

 

8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2004 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Rödl Stuttgart GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer der AG und zum Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu wählen.  
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 

der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, bei einem 

deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank 

oder bei der  

 

Dresdner Bank AG und deren Niederlassungen 

 

spätestens am 18. Mai 2004 hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung 

dort belassen. 

 

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterle-

gungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung ge-

sperrt gehalten werden.  

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 

Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch 

durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.  

 

Werden Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, so ist 

die Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank spätestens am 

24. Mai 2004 bei der Gesellschaft einzureichen.  

 

Weiter möchten wir unsere Aktionäre darauf hinweisen, dass die Vollmacht schriftlich, per Tele-

fax oder per Computerfax zu erteilen ist, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsver-

einigung bevollmächtigt wird. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung 
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bevollmächtigt wird, kann eine Vollmacht auch per mit qualifizierter elektronischer Signatur 

versehener E-Mail an folgende E-Mail-Adresse  

IR@uzin-utz.com  

erteilt werden. 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptver-

sammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich oder 

per Telefax übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten 

Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft müssen bis zum 21. Mai 2004 bei der Gesellschaft eingegangen 

sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch die Hinweise 

in den Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennum-

mer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsge-

bundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur 

Hauptversammlung verfügen.  

 

Anfragen von Aktionären bezüglich der Hauptversammlung bitten wir zu richten an: 

 

Uzin Utz AG    Telefax: 0731-4097-108 

Dieselstraße 3   E-Mail: IR@uzin-utz.com 

89079 Ulm 

 

Ulm, im April 2004 

Uzin Utz AG 

Der Vorstand 

Dr. Heinz-Werner Utz, Dr. Roland Krieger, Dieter Sessler, Thomas Müllerschön 


